
 

Erklärung der Eltern zur Namensführung des Kindes 
- Bitte in Druckbuchstaben und gut lesbar ausfüllen, zutreffendes ankreuzen – 

Familienname der Mutter:                                                                                     geb. am: 

Familienstand der Mutter:                      � verheiratet          � geschieden          � verwitwet           � ledig 

Geboren im                      � Helios -Klinikum     � St.-Bernward Krankenhaus     � Geburtshaus     � Hausgeburt  

Geburtsdatum:                                          Geschlecht: � Mädchen      � Junge                         �Divers* /   �Leer* 

(des Kindes)                                                                                                      *(bei ungeklärter Geschlechtszugehörigkeit) 

Wir, die sorgeberechtigten Eltern erklären/Ich, die allein sorgeberechtigte Mutter erkläre, dass 

folgende Angaben für die Geburtsbeurkundung zugrunde gelegt werden sollen: 

Vorname(n): 
 

(Bei mehreren Vornamen kann zwischen höchsten zwei Vornamen ein Bindestrich gesetzt werden, um diese zu einem Vornamen zu verbinden) 

Familienname: 
 
Bei Bildung eines Doppelnamens: grundsätzlich mit Bindestrich. Wir/Ich erkläre/n, dass der Doppelname ohne Bindestrich geschrieben werden soll: �  

Nur bei Auslandsbeteiligung, wenn mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt:  

Rechtswahl für den Familiennamen des Kindes:  

� nach deutschem Recht   � nach dem Heimatrecht der Mutter � nach dem Heimatrecht des Vaters 
Ohne Angabe gilt bei gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland per Gesetz deutsches Recht                                                      Erläuterung, sh. Rückseite * 

                                             Angaben Mutter    Angaben Vater 
Familienname, 

Geb.-Name: 
 

 

 

Vorname(n):   

Aktuelle 

Meldeanschrift 

Staats-

angehörigkeit 

 

 

 

 

Wievieltes Kind der Mutter:                             (Anzahl)   /  davon tot geboren              (Anzahl) 

Geburtsdatum und Ort des vorherigen Kindes:  

Eheschließung der Eltern (Datum/Ort): 

Weitere Angaben, wenn die Eltern nicht verheiratet sind:  

� Vaterschaftsanerkennung erklärt                          � gemeinsame Sorge erklärt  
 

� Die Kindesmutter ist derzeit mit einem anderen Mann als dem Kindesvater verheiratet 
(Bitte Eheurkunde und ggf. Nachweis des Amtsgerichts zu Anhängigkeit der Scheidung einreichen!) 
 

Allgemeine Angaben (bitte lesbar schreiben!): 

Telefon:                                                                        E-Mail: 

Sie erhalten eine kostenpflichtige Urkunde im Format Din A4 für 20 € für Ihre Unterlagen sowie 

drei kostenfreie Urkunden für die Beantragung von Kindergeld, Elterngeld und Krankenkasse.  

� Ich möchte statt dem Din A4 Format die Urkunde im Stammbuchformat. 

Hier können Sie weitere Urkunden bestellen: 

___ Din A4 je 10 €                                            ___ Stammbuchformat (A5) je 10 € 

___ mehrsprachig (A4) je 10 €                       ___ mehrsprachig für Belgien und Schweiz (A4) je 10 € 
 

� Wir/Ich möchte die Urkunden und Originalunterlagen direkt im Standesamt abholen  

         (bitte beachten Sie, dass Sie die Urkunden nur per Karte zahlen können)  

� Bitte senden Sie uns die Urkunden und Originalunterlagen per Rechnung zu.  

Uns/Mir ist bewusst, dass dies auf eigene Verantwortung erfolgt und kein Ersatz für auf dem Postweg verlorene oder 

beschädigte Originalunterlagen (insbesondere bei ausländischen Dokumenten!) durch das Standesamt Hildesheim 

möglich ist.  

Uns (Mir) ist bekannt, dass die getroffene Rechtswahlentscheidung sowie die Festlegung des Namens 

des Kindes nach der erfolgten Registrierung unwiderruflich sind. 

 

____________________________________   __________________________________________ 

          (Unterschrift Mutter)            (Unterschrift Vater) 



Erläuterungen: 

 

Die Namensführung des Kindes richtet sich nach Art. 10 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuches 

(EGBGB), §§ 1616 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Demnach richtet sich der Familienname eines Kindes 

grundsätzlich nach den Sachvorschriften des Staates, in dem seine Eltern zum Zeitpunkt der Geburt ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt haben.  

 

*Rechtswahl bei ausländischer Staatsangehörigkeit:  

Wenn die Eltern ausländische Staatsangehörigkeit/en besitzen, so können die Eltern eine Rechtswahl treffen, dass 

das Kind den Familiennamen nach dem Heimatrecht eines Elternteils erhalten soll. Hierzu müssen die 

sorgeberechtigten Elternteile mit Auswahl des entsprechenden Kästchens auf Seite 1 eine sogenannte Rechtswahl 

zum ausländischen Recht des anderen Elternteils durchführen. Eine Rechtswahl kann nur von der/dem 

sorgeberechtigte/n Elternteil/e abgegeben werden. 

 

Geburtsname des Kindes nach deutschem Recht 

Das Kind von Eltern mit Ehenamen erhält den Ehenamen als Familiennamen.  

Führen die Eltern keinen gemeinsamen Ehenamen und steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu 

(verheiratete Eltern oder bei Abgabe einer vorgeburtlichen Sorgeerklärung), so bestimmen die Eltern einen der 

folgenden Namen zum Geburtsnamen des Kindes:  

a) den Familiennamen, den ein Elternteil zur Zeit der Erklärung führt oder 

b) einen aus dem Namen der Eltern gebildeten Doppelnamen, der grundsätzlich mit einem Bindestrich verbunden 

wird, es sei denn die Eltern wünschen den Wegfall des Bindestrichs. 

Ist nur ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt sorgeberechtigt, so erhält das Kind den Familiennamen, den dieser 

Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt führt und kann dem Kind auf Wunsch den Familiennamen des anderen 

Elternteils zum Geburtsnamen erteilen oder einen aus den Familiennamen beider Elternteile gebildeten 

Doppelnamen. Hierzu ist die Abgabe einer entsprechenden kostenpflichtigen Erklärung der Beteiligten 

erforderlich. Bitte wenden Sie sich dazu an das Standesamt Ihres Wohnsitzes.  

Sollte der namensgebende Elternteil einen Mehrfachnamen haben, können jeweils auch nur ein Teil oder Teile 

des Namens an das Kind vergeben werden. Bei der Bildung von Doppelnamen der Eltern darf wiederum nur einer 

der Namen, aus dem der jeweilige Name besteht, herangezogen werden. 

 

Geschlechtsangepasste Form des Familiennamens:  

Wünschen Sie die geschlechtsangepasste Form des Geburtsnamens Ihres Kindes, weil dies in dem Recht des 

Staates vorgesehen ist oder Ihrer bzw. der Herkunft Ihres Kindes entspricht, können Sie dies durch eine 

entsprechende ggf. kostenpflichtige Erklärung beim Standesamt erklären.  

 

Regelungen zur Vaterschaft und zum Sorgerecht: 

Vater des Kindes ist per Gesetz der Ehemann der Mutter, auch wenn eine andere biologische Vaterschaft 

bestehen sollte. Verheiratete Eltern sind gemeinsam sorgeberechtigt. 

Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet und soll der Vater in die Geburtsurkunde 

eingetragen werden, so ist eine Vaterschaftsanerkennung erforderlich. Wenn beide Eltern die Sorge gemeinsam 

übernehmen wollen, können Sie bei dem für Sie zuständigen Jugendamt eine Sorgeerklärung abgeben. Soll allein 

die Vaterschaftsanerkennung erfolgen, wenden Sie sich gerne an Ihr Wohnsitz-Standesamt.  

 

Notwendige Unterlagen:  

Die von den Eltern vorzulegenden Dokumente wie Eheurkunde, Geburtsurkunde, Vaterschaftsanerkennung, 

gemeinsame Sorge u. ggf. Scheidungsurteil (mit Rechtskraftvermerk!) bitte im Original einreichen. Sie erhalten die 

Unterlagen umgehend zurück. 

Achtung bei Auslandsbeteiligung: Bei ausländischen Urkunden ist ggf. eine Apostille oder Legalisation notwendig, 

worum Sie sich im besten Fall bereits vor der Geburt gekümmert haben. Sollten Sie sich erst nach der Geburt um 

eine Apostille oder Legalisation kümmern, verzögert sich die Beurkundung Ihres Kindes demensprechend. Wenn 

Sie keine Heimatpässe besitzen, wird eine entsprechende von Ihnen unterschriebene Erklärung benötigt. Dies hat 

aber zur Folge, dass Ihre Identitäten nicht geklärt sind und für Ihre Kind keine Geburtsurkunden, sondern nur 

Registerauszüge ausgestellt werden können. 

 

Für Rückfragen und nähere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standesamtes gern 

per E-Mail unter Standesamt@stadt-hildesheim.de zur Verfügung. 


